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1. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die internationalen
Anstrengungen zu unterstützen, mit denen verhindert werden
soll, dass Terroristen Massenvernichtungswaffen und ihre
Trägersysteme erwerben;

2. appelliert an die Mitgliedstaaten, den baldigen Bei-
tritt zu dem Internationalen Übereinkommen zur Bekämp-
fung nuklearterroristischer Handlungen96 und seine rasche
Ratifikation zu erwägen;

3. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in-
nerstaatliche Maßnahmen zu ergreifen und gegebenenfalls zu
verstärken, um Terroristen daran zu hindern, Massenvernich-
tungswaffen, ihre Trägersysteme sowie Materialien und
Technologien, die mit ihrer Herstellung zusammenhängen, zu
erwerben, und bittet sie, den Generalsekretär auf freiwilliger
Grundlage über die in dieser Hinsicht ergriffenen Maßnah-
men zu unterrichten;

4. legt den Mitgliedstaaten nahe, untereinander und
mit den zuständigen regionalen und internationalen Organisa-
tionen zusammenzuarbeiten, um die diesbezüglichen nationa-
len Kapazitäten zu stärken;

5. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die
Maßnahmen zusammenzustellen, die von internationalen Or-
ganisationen im Hinblick auf Fragen betreffend den Zusam-
menhang zwischen der Bekämpfung des Terrorismus und der
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen bereits ergriffen
wurden, die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu weiteren
zweckdienlichen Maßnahmen zur Abwehr der weltweiten
Bedrohung einzuholen, die vom Erwerb von Massenvernich-
tungswaffen durch Terroristen ausgeht, und der Generalver-
sammlung diesen Bericht auf ihrer dreiundsechzigsten Ta-
gung vorzulegen;

6. beschließt, den Punkt „Maßnahmen zur Verhinde-
rung des Erwerbs von Massenvernichtungswaffen durch Ter-
roristen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/34
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/391,
Ziff. 77)104.

62/34. Verbot der Ablagerung radioaktiver Abfälle
Die Generalversammlung,

eingedenk der vom Ministerrat der Organisation der
afrikanischen Einheit verabschiedeten Resolutionen
CM/Res.1153 (XLVIII) von 1988105 und CM/Res.1225 (L)

von 1989106 über die Ablagerung von nuklearen Abfällen und
Industrieabfällen in Afrika,

unter Begrüßung der von der Generalkonferenz der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation am 21. September
1990 auf ihrer vierunddreißigsten ordentlichen Tagung verab-
schiedeten Resolution GC(XXXIV)/RES/530, mit der ein
Verfahrenskodex für die internationale grenzüberschreitende
Verbringung radioaktiver Abfälle aufgestellt wurde107,

davon Kenntnis nehmend, dass sich die Teilnehmer des
am 19. und 20. April 1996 in Moskau abgehaltenen Gipfel-
treffens über nukleare Sicherheit und Sicherung verpflichtet
haben, das Einbringen von radioaktiven Abfällen ins Meer zu
verbieten108,

im Hinblick auf ihre Resolution 2602 C (XXIV) vom
16. Dezember 1969, in der sie die Konferenz des Abrüstungs-
ausschusses109 unter anderem bat, wirksame Methoden zur
Kontrolle der Anwendung radiologischer Methoden der
Kriegführung zu prüfen,

im Bewusstsein der potenziellen Gefahren, die mit jeder
Verwendung radioaktiver Abfälle verbunden sind, die radio-
logischer Kriegführung gleichkäme, sowie der daraus entste-
henden Folgen für die regionale und internationale Sicherheit,
insbesondere die Sicherheit der Entwicklungsländer,

unter Hinweis auf alle ihre Resolutionen, die sie seit ihrer
dreiundvierzigsten Tagung im Jahr 1988 zu dieser Frage ver-
abschiedet hat, namentlich ihre Resolution 51/45 J vom
10. Dezember 1996,

sowie unter Hinweis auf die von der Generalkonferenz der
Internationalen Atomenergie-Organisation am 21. September
2001 auf ihrer fünfundvierzigsten ordentlichen Tagung im
Konsens verabschiedete Resolution GC(45)/RES/10110, in der
die Staaten, die radioaktives Material befördern, gebeten wer-
den, gegebenenfalls den betroffenen Staaten auf deren Ersu-
chen Zusicherungen zu geben, dass die einzelstaatlichen Vor-
schriften des befördernden Staates die Transportvorschriften
der Organisation berücksichtigen, und ihnen sachdienliche
Informationen über die Beförderung solcher Materialien zur
Verfügung zu stellen, wobei die übermittelten Informationen
keinesfalls den Maßnahmen für physische Sicherheit und Si-
cherung widersprechen dürfen,

104 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von der Dominikanischen Republik und Nigeria (im
Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der
Gruppe der afrikanischen Staaten sind).
105 Siehe A/43/398, Anlage I.

106 Siehe A/44/603, Anlage I.
107 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other
Decisions of the General Conference, Thirty-fourth Regular Session,
17–21 September 1990 (GC(XXXIV)/RESOLUTIONS (1990)).
108 A/51/131, Anlage I, Ziff. 20.
109 Die Konferenz des Abrüstungsausschusses wurde ab der zehnten Son-
dertagung der Generalversammlung zum Abrüstungsausschuss. Mit
Wirkung vom 7. Februar 1984 wurde der Abrüstungsausschuss in Abrü-
stungskonferenz umbenannt.
110 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other
Decisions of the General Conference, Forty-fifth Regular Session, 17–
21 September 2001 (GC(45)/RES/DEC(2001)).
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erfreut darüber, dass am 5. September 1997 in Wien auf
Empfehlung der Teilnehmer an dem Gipfeltreffen über nu-
kleare Sicherheit und Sicherung das Gemeinsame Überein-
kommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter
Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung ra-
dioaktiver Abfälle111 verabschiedet wurde,

mit Befriedigung feststellend, dass das Gemeinsame
Übereinkommen am 18. Juni 2001 in Kraft trat,

feststellend, dass die erste Überprüfungstagung der Ver-
tragsparteien des Gemeinsamen Übereinkommens über die
Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und
über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle vom
3. bis 14. November 2003 in Wien abgehalten wurde,

in dem Wunsche, die Verwirklichung von Ziffer 76 des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung112, der ersten Sondertagung über Abrüstung, zu
fördern,

1. nimmt Kenntnis von dem Teil des Berichts der Abrü-
stungskonferenz, der sich auf ein künftiges Übereinkommen
über das Verbot radiologischer Waffen bezieht113;

2. bekundet ihre ernste Besorgnis über jede Verwen-
dung nuklearer Abfälle, die radiologischer Kriegführung
gleichkäme und ernste Folgen für die nationale Sicherheit al-
ler Staaten hätte;

3. fordert alle Staaten auf, geeignete Maßnahmen zur
Verhütung jeder Ablagerung von nuklearen oder radioaktiven
Abfällen zu ergreifen, welche die Souveränität von Staaten
verletzen würde;

4. ersucht die Abrüstungskonferenz, bei den Verhand-
lungen über ein Übereinkommen über das Verbot radiologi-
scher Waffen radioaktive Abfälle als eine Frage zu berück-
sichtigen, die in den Anwendungsbereich eines solchen Über-
einkommens fällt;

5. ersucht die Abrüstungskonferenz außerdem, ihre
Bemühungen zum baldigen Abschluss eines solchen Überein-
kommens zu verstärken und in ihren Bericht an die General-
versammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung auch An-
gaben über die Fortschritte bei den Verhandlungen über die-
ses Thema aufzunehmen;

6. nimmt Kenntnis von der vom Ministerrat der Organi-
sation der afrikanischen Einheit verabschiedeten Resolution
CM/Res.1356 (LIV) von 1991114 betreffend das Übereinkom-
men von Bamako über das Verbot der Einfuhr gefährlicher
Abfälle nach Afrika und über die Kontrolle ihrer grenzüber-
schreitenden Verbringung innerhalb Afrikas;

7. bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass die wirksa-
me Anwendung des Verfahrenskodexes der Internationalen
Atomenergie-Organisation für die internationale grenzüber-
schreitende Verbringung radioaktiver Abfälle allen Staaten
einen besseren Schutz vor der Ablagerung radioaktiver Ab-
fälle in ihrem Hoheitsgebiet gewähren wird;

8. appelliert an alle Mitgliedstaaten, die noch nicht die
erforderlichen Schritte unternommen haben, um Vertragspar-
tei des Gemeinsamen Übereinkommens über die Sicherheit
der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die Si-
cherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle111 zu werden,
dies so bald wie möglich zu tun;

9. beschließt, den Punkt „Verbot der Ablagerung radio-
aktiver Abfälle“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/35

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 8 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/391, Ziff. 77)115.

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowi-
na, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina
Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Däne-
mark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kame-
run, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libe-
ria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta,
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldau, Mongolei,
Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien,
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Prínci-
pe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spa-
nien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische

111 United Nations, Treaty Series, Vol. 2153, Nr. 37605. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1998 II S. 1752; öBGBl.
Nr. 169/2001; AS 2005 31.
112 Resolution S-10/2.
113 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session,
Supplement No. 27 (A/54/27), Kap. III, Abschn. E.
114 Siehe A/46/390, Anlage I.

115 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien,
Barbados, Belize, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Chile, Costa
Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Jamaika, Kambodscha,
Kolumbien, Kuba, Liberia, Mexiko, Mongolei, Neuseeland, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Samoa, Sierra Leone, Singapur, Süd-
afrika, Thailand, Timor-Leste, Uruguay, Usbekistan und Venezuela (Bo-
livarische Republik). 




